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1 Einleitung 
1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 
Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten. (§ 1 (1) 
BauGB). 
Nach § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Ordnung erforderlich ist. 
Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren nach § 2 BauGB. Dazu 
ist eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchzuführen und ein Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
zu erstellen. 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 (2) Satz 1 BauGB). 
Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann gleichzeitig 
auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren) (§ 8 (3) 
BauGB). 
 
 

1.2 Anlass, Ziel, Zweck sowie wesentliche Auswirkungen der Planung 
Der Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg (Elster) und seine 1. und 
2. Änderung sind rechtsverbindlich. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Falkenberg/Elster in ihrer öffentlichen Sitzung am 18.02.2021 beschlossen. 
Anlass der 3. Änderungsplanung ist der Antrag der George Glamp GmbH. Die George Glamp GmbH 
beabsichtigt am Standort der abgerissenen ehemaligen Gaststätte Seeperle 6 II-geschossige Luxus-
Ferienhäuser zu errichten. Entsprechend dieser Absicht wurde die Aufstellung der 3. 
Änderungsplanung nach § 13a BauGB ohne formale Umweltprüfung eingeleitet. Das zwischenzeitlich 
erarbeitete Konzept der Stadt beinhaltet zum einen eine Erweiterung des Geltungsbereiches der 
rechtsverbindlichen Ursprungspläne und zum anderen Erweiterungen und Verschiebungen von 
Flächen mit ihren jeweiligen Nutzungen.  
Auf Grundlage dieses Konzeptes wurden sämtliche Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches 
der 3. Änderungsplanung, die im sachlichen Zusammenhang mit den Änderungen stehen, auf ihre 
Umsetzbarkeit geprüft. Dabei wurden auch geänderte Rechtsgrundlagen berücksichtigt. 
Im Ergebnis der Prüfung werden mit der 3. Änderungsplanung die Grundzüge der Planung berührt, d. 
h. es kommt zu Erweiterungen und Verschiebungen von Flächen mit ihren Nutzungen außerhalb der 
bis dato zugelassenen Flächen und Nutzungen. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 ist deshalb in Form einer Neuaufstellung im 
Regelverfahren mit formaler Umweltprüfung gemäß § 2 BauGB mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aufzustellen. 
 
Wesentliche Auswirkungen der Änderungsplanung: 
Im Geltungsbereich des Ursprungsplans vom 30.07.1999 und der 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 8 von 27.05.2005 werden sämtliche Festsetzungen aufgehoben. Mit den Festsetzungen der 3. 
Änderungsplanung wird das bestehende Erholungsgebiet Kiebitz nach den heutigen Erfordernissen 
und Rechtsgrundlagen planungsrechtlich geordnet. 
Die mit der Planung verbundenen zusätzlichen Bodenversiegelungen können größtenteils innerhalb 
des Plangebietes bzw. direkt angrenzend kompensiert werden. 
 
 

1.3 Angaben zur Planung 

 
Planart:    Bebauungsplan  
 
Vorhabenbezeichnung: 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ 
 
Stadt:    Falkenberg/Elster 
    Markt 3 
    04895 Falkenberg/Elster 
     
Landkreis:   Elbe-Elster 
 
Region    Lausitz-Spreewald 
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Land:    Brandenburg 
 
Planungsträger:   Verbandsgemeinde Liebenwerda 
    Markt 1 
    04924 Bad Liebenwerda 
 
Planungsbüro:   ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 
    Am Schwarzgraben 13 
    04924 Bad Liebenwerda 
 
Verfahrensablauf 
 

 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Aufstellung  
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 
 

 
vom 18.03.2021 

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
der Verbandsgemeinde Liebenwerda 

 
 
vom 23.04.2021 
 

 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden, TÖB und Nachbargemeinden nach 
§ 4 (1) BauGB mit Schreiben 
 

 
vom 22.08.2022 
 

Bekanntmachung der frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Liebenwerda 

vom 22.07.2022 

frühzeitige Auslegung vom 22.08.22 – 22.09.22 

 
Vorstellung des Entwurfes in der Stadtverordnetenversammlung  
 

vom 21.09.2023 

 
Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung durch Abdruck 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Liebenwerda 
 

vom 22.09.2023 

Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
vom 13.12.2024 und 
18.07.2025 

 
Beteiligung der Behörden, TÖB und Nachbargemeinden nach § 4 (2) 
BauGB und Benachrichtigung von der Offenlage mit Schreiben  
 

vom 28.09.2023 

 
Beteiligung der Behörden, TÖB und Nachbargemeinden nach § 4a (3) 
BauGB und Benachrichtigung von der Offenlage mit Schreiben  
 

vom 18.12.2024 und 
23.07.2025 

 
Öffentliche Auslegung im Zeitraum nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

vom 04.10.23 – 08.11.23 

 
Öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB im Zeitraum 
 

vom 18.12.24 – 22.01.25 
und 28.07.25 – 28.08.25 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
Falkenberg/Elster  

 
vom ……… 
 

Mitteilung des Abwägungsergebnisses mit Schreiben  

 

vom …………… 
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Bekanntmachung der Satzung durch Abdruck im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Liebenwerda 

vom ………… 

 
1.4 Angaben zum Plangebiet 
Gemarkung: Falkenberg 
Flur:  13  
Flurstücke: 241, 99, 202, 198, Teil aus 249 (alt 234) und 120 
Größe:  ca. 6,5 ha  
 
Abbildung 1: Lage des Plangebietes im Raum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plangebiet 

249 
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Abbildung 2: Lage des Plangebietes in rechtskräftigen Bebauungsplänen 

 
Legende: 
 
  Ursprungsplan B-Plan Nr. 8 vom 30.07.1999 
 
 
  1. Änderung B-Plan Nr. 8 vom 27.05.2005 
 
 
  2. Änderung B-Plan Nr. 8 vom 30.06.2006 
 
   

Teil-Aufhebung B-Plan Nr. 8 vom 24.05.2024 
 
 
  3. Änderung B-Plan Nr. 8 (in Aufstellung)  
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2 Rechtsgrundlagen 
 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394) geändert worden ist 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) geändert worden ist 

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 
(GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

 
 

3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 

3.1 Landesentwicklungsplan / Regionalplan 
 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht bilden 

• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. I S.235) 

• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019  
(GVBI. II, Nr. 35) 

• Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden 
Hochwasserschutz (BRP HV) vom 19.08.2021; in Kraft getreten am 01.09.2021 (BGBl. I, Nr. 
57 vom 25.08.2021) 

• Regionalplan Lausitz-Spreewald – Sachlicher Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe“ (TRP II) vom 17.11.1997 (Amtlicher Anzeiger Nr. 33) 

 
Auf die Planung bezogene Ziele der Raumordnung sind: 

- Z 5.2 Abs. 1 LEP HR Anschluss neuer Siedlungsflächen und Z 5.4 LEP HR Erweiterung von 
Streu- und Splittersiedlungen 

- Z 5.3 LEP HR Umwandlung von Wochenend- oder Ferienhausgebieten und von weiteren 
Siedlungsfla- 

 
Das Plangebiet schließt an kein vorhandenes Siedlungsgebiet an. Das Erholungszentrum Kiebitz ist 
eine ausgedehnte, heterogene Siedungsfläche und damit als Splitter- bzw. Streusiedlung zu 
bewerten. Eine nicht nur unwesentliche, raumbedeutsame Erweiterung von Splitter- und 
Streusiedlungen ist zu vermeiden. Die Änderung der bisher wirksamen Festsetzungen zur 
Entwicklung der Sondergebiete „Ferienhausgebiet“ und „Fremdenverkehr“ und - flächenmäßig 
untergeordnet - „Campingplatzgebiet“ erfolgt im Wesentlichen auf hochbaulich geprägten Flächen für 
Erholung und Tourismus. Eine Siedlungserweiterung ist damit nicht verbunden. 
 
Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. 
 
Auf die Planung bezogene Grundsätze der Raumordnung sind: 

- G 5.1: Innenentwicklung und Funktionsmischung. Die Siedlungsentwicklung soll unter 
Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie 
unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert 
werden. Dabei sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung 
insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden. 

 Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb von erschlossenen Flächen des 
Naherholungsgebietes Kiebitz. 

- G 6.1: Freiraumentwicklung. (1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität 
erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch 
nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraum-schutzes besonderes 
Gewicht beizumessen. (2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen.  



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke Bad Liebenwerda 
Begründung 

9 

 

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 
3. Entwurf Juni 2025 

 Der Änderungsbereich sieht keine Neuzerschneidungen, 
Infrastrukturmaßnahmen oder sonstige Fragmentierungen von 
zusammenhängenden, naturschutzrelevanten Flächen, Freiflächen oder 
Freiraum vor. 

- G 8.1: Klimaschutz, Erneuerbare Energien. Zur Vermeidung und Verminderung des 
Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase sollen: (1) eine energiesparende, die 
Verkehrsbelastung verringernde und zusätzlichen Verkehr vermeidende Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung angestrebt werden und (2) eine räumliche Vorsorge für eine 
klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen 
werden. 

 Für die vorliegende Planung sind nur in geringem Umfang neue 
Infrastrukturen erforderlich. 

 

3.2 Flächennutzungsplan 
Die Stadt Falkenberg/Elster verfügt über eine wirksame 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) für die Ortslage Falkenberg vom 21.12.2001 sowie über eine 2. bis 4. Änderung. Das 
Plangebiet ist im FNP als Sonderbaufläche Erholung, als öffentliche Verkehrsfläche und als 
Grünfläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 
 

3.3 Bebauungsplan 
Die Stadt Falkenberg/Elster verfügt über einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 8 
„Erholungszentrum Kiebitz“ in seiner Bekanntmachung vom 30.07.1999, eine 1. Änderung des 
Bebauungsplans in seiner Bekanntmachung vom 27.05.2005 und eine 2. Änderung des 
Bebauungsplans in seiner Bekanntmachung vom 30.06.2006 und eine Teil-Aufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 8 in seiner Bekanntmachung vom 24.05.2024. 
 

3.4 Bodenschutzklausel und Ausgleich (§ 1a Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 BauGB) 
Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden und 
für die Ausweisung von Bauflächen vorrangig von den Instrumenten der Innenentwicklung Gebrauch 
gemacht werden. Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den landwirtschaftlichen Flächen und 
den Waldflächen zu: sie sind nach Satz 2 nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen und 
darüber hinaus ist nach Satz 4 die Notwendigkeit ihrer Umwandlung unter Ermittlung und Würdigung 
der Innenentwicklungspotenziale zu begründen. 
Das Plangebiet der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 betrifft größtenteils Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches der rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 8 aus den Jahren 1999 und 2005. 
Das Planungskonzept beinhaltet zusätzlich Flächen des bestehenden Campingplatzes sowie die 
Neuordnung und Verschiebung von Sondergebietsflächen für die Erholung. Für die land- und 
forstwirtschaftliche Bewirtschaftung besitzt der Standort keine Bedeutung. Der Bodenschutz- und 
Umwidmungsklausel wird Rechnung getragen, da die im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen 
als Sondergebietsfläche beansprucht werden und die zusätzlichen Beeinträchtigungen in das 
Schutzgut Boden kompensiert werden.  
 
 
 

4 Schutzgebiete / Bergbau- und sonstige Abbaugebiete / 
Restriktionen 

 

4.1 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete 
Quelle: https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de 

  
Das gesamte Plangebiet des rechtsverbindlichen Bebauungsplans liegt im Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) „Kiebitzer Baggerteich“ (Unterschutzstellung vom Rat des Bezirkes Cottbus, Beschluss-Nr. 03-
2/68 vom 01.05.1968) mit einer Größe von 180 ha. 
Gemäß Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist für die 3. Änderungsplanung eine 
Zustimmung durch das MLUK als Verordnungsgeber erforderlich. 
Ein Antrag auf Prüfung und Entscheidung der Vereinbarkeit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
8 mit dem Landschaftsschutzgebiet wurde durch die Gemeinde an die zuständige Behörde: 
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Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) 
Abt. 4 
Ref. 44 
PF 60 11 50 
14411 Potsdam 

 
gestellt. 
 

4.2 Naturdenkmale 
Quelle: Landkreis Elbe-Elster, untere Naturschutzbehörde 
 
Im Plangebiet befinden sich 4 Stieleichen (Nr. 41, 211, 212 und 213), welche gemäß Verordnung des 
Landkreises Elbe-Elster vom 21.06.2011 als Naturdenkmale festgesetzt sind (s. Abbildung 3). 
 
Abbildung 3: Lage der Naturdenkmale 

 
Die vier Stieleichen werden in der Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1) Naturdenkmalliste unter Punkt 4 Stadt 
Falkenberg, Identifikations-Nr. 41, 211, 212, und 213 geführt. Alle vier Bäume waren bei der 
Baumkontrolle in 2022 vor Ort mit dem Naturdenkmalschild gekennzeichnet. 
Entsprechend § 1 Abs. 3 der ND-VO umfasst der Schutz der Naturdenkmale den Baum einschließlich 
seiner Wurzeln sowie den Boden unter der Kronentraufe zuzüglich 3 m Pufferzone nach allen Seiten 
(Schutzbereich). Der Schutzbereich ist von jeglicher Bebauung oder Verlegung von Leitungen etc. 
freizuhalten. 
 

4.3 Wasserrechtliche Schutzgebiete 
Quelle: Landkreis Elbe-Elster, untere Wasserbehörde 
 
Das Plangebiet liegt teilweise im Hochwasserrisikogebiet der Elbe. Der modellierte Hochwasserpegel 
(HQ200) ist mit 83,70 m ü. NHN angegeben. Die Geländehöhen im Plangebiet liegen zwischen 82,0 
und 85,0 m ü. NHN. Zu beachten ist der § 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
Der § 78b Abs. 1 Satz 1 WHG besagt: 
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Für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten gilt Folgendes: 
Bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des Baugesetzbuches zu 
beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung 
erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu 
berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
entsprechend. 
 

4.4 Bergbau und sonstige Abbaugebiete 
Quelle: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) 
 
Belange des LBGR sind nicht berührt. 
 
Geologie 
Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden. 
 
Hinweis: 
Es wird auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen 
Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht hingewiesen (§ 8 ff Gesetz 
zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen 
Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-GeolDG)). 
 
 
 

5 Denkmalschutz 
Quelle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum  
 

5.1 Bodendenkmale 
Bodendenkmale und Bodendenkmalbereiche sind nicht bekannt. Die Belange des 
Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten. 
 
 

6 Beschreibung des Plangebietes 
 

6.1 Lage und Bedeutung 
Das Plangebiet betrifft das Erholungsgebiet Kiebitz der Stadt Falkenberg/Elster. In den vergangenen 
Jahren hat sich um den Kiebitzer Baggerteich ein beliebtes Urlaubs- und Freizeitgebiet entwickelt. 
Südwestlich des Sees befindet sich ein Campingplatzgebiet mit Rezeptions-, Verwaltungs- und 
Sanitärgebäude und östlich des Sees befindet sich ein Wochenendhausgebiet. 
Am südlichen Seeufer sind vor allem die Anlagen für die Allgemeinheit wie Gaststätte, Eisdiele, 
Schwimmcamp, Rettungsturm, Sport- und Spielanlagen sowie öffentliche Kfz-Park- und Stellflächen 
vorzufinden. Verkehrlich ist das Plangebiet über den Kiebitzer Weg und Hörsteweg erschlossen. 
Das ehemalige Ausflugslokal Seeperle wurde abgerissen. Ein Fledermaus-Winterquartier befindet 
sich am Standort. Das Grundstück ist mit Holzzaun eingefriedet. 
Das Plangebiet liegt im Einwirkbereich der Schweinezuchtanlage der Agrargenossenschaft Beyern eG 
sowie im Landschaftsschutzgebiet „Kiebitzer Baggerteich“ und teilweise im Hochwasserrisikogebiet 
der Elbe. 
 

6.2 Geltungsbereich, Größe und Abgrenzung 
Der Geltungsbereich betrifft Flächen in der Gemarkung Falkenberg, Flur 13, Flurstücke 241, 99, 202, 
198 und Teile aus 249 (alt 234) und 120 mit einer Größe von ca. 6,5 ha. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 

- im Norden – vom Wochenendhausgebiet und Kiebitzsee 
- im Osten – vom Kiebitzer Weg, Schweinezuchtanlage 
- im Süden – von Landwirtschaftsflächen, Kiebitzer Weg 
- im Westen – vom Kiebitzer Weg, Campingplatz  
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7 Raum- und Nutzungskonzept 
 
Aus dem entsprechend Aufstellungsbeschluss vom 18.03.2021 festgelegten Geltungsbereich der 3. 
Änderungsplanung werden die Flurstücke 204, 104 und 56/3 (Fläche der Agrargenossenschaft 
Beyern) herausgenommen. Die Agrargenossenschaft möchte diese Fläche für eine Nutzung als 
Erholungsgebiet nicht zur Verfügung stellen. Ein entsprechender Teil-Aufhebungsbebauungsplan 
wurde aufgestellt und ist seit dem 24.05.2024 rechtsverbindlich. 
Ab 2. Entwurf, Fassung November 2024, wird die Sondergebietsfläche Wochenendhausplatz 
(SOWoch) nicht mehr überplant. Diese Fläche wird aus dem Geltungsbereich der 3. 
Änderungsplanung herausgenommen und hinsichtlich Bestandsschutz separat betrachtet. 
Im 3. Entwurf, Fassung Juni 2025, wird der Bedarfsparkplatz des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
als Obstbaumwiese und das im Vorentwurf, Fassung Juni 2022, ausgewiesene SOFerien3 als 
Bedarfsparkplatz überplant. 
 

7.1 Bestandsbeschreibung 
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan (2005) weist das Plangebiet der 3. Änderung als Sondergebiet 
Ferienhaus gemäß § 10 BauNVO, sonstiges Sondergebiet Freizeit gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO, 
öffentliche Grünflächen, Flächen für Versorgungsanlagen für Elektrizität, Flächen für Stellplätze und 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Flächen zum Erhalt von Bäumen und 
Sträuchern und Flächen für die Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Energieversorgung, aus. 
 
Im sonstigen Sondergebiet Ferienhaus gemäß § 10 BauNVO sind zugelassen: 

- Ferienwohnungen (nicht Wohnwagen) 
- Gebäude für Verwaltung und sanitäre Zwecke 
- Einzelhandelsbetriebe, die der Versorgung des Gebietes dienen 
- die dem Gebiet dienenden Schank- und Speisewirtschaften 
- geschlossene Anlagen für sportliche Zwecke 

 
Ausnahmsweise sind zulässig: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die einem im Gebiet zugelassenen Gewerbebetrieb (z.B. Schank- und 
Speisewirtschaft) zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind 

- offene Anlagen für sportliche Zwecke 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl GRZ von 0,8 nach den damals 
vorhandenen Bebauungen festgesetzt. 
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan aus dem Jahr 1999 ist für Hauptgebäude eine max. Höhe von 
12,0 m und für Nebengebäude eine max. Höhe von 3,0 m über Gelände festgesetzt. Eine Baugrenze 
ist nicht festgesetzt. 
 
Im sonstigen Sondergebiet Freizeit gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO von ca. 3,3 ha sind zugelassen: 

- dem Gebietscharakter entsprechende geschlossene Anlagen für sportliche Zwecke 
- Gebäude für Verwaltung und sanitäre Zwecke 
- Einzelhandelsbetriebe, die der Versorgung des Gebietes dienen 
- die dem Gebiet dienenden Schank- und Speisewirtschaften 

 
Ausnahmsweise sind zulässig: 

- offene Anlagen für sportliche Zwecke 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Eine 
Überschreitung der GRZ 0,3 i.S. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zugelassen. Für die Höhe der 
Hauptgebäude gilt max. 12,0 m und für Nebengebäude max. 3,0 m über Gelände. 
Innerhalb der Sondergebietsfläche SO Freizeit ist festgesetzt, dass pro 50 m² Bodenversiegelung ein 
Laubbaum (Hochstamm) oder 10 Sträucher nach der vorgegebenen Pflanzliste innerhalb der 
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern anzupflanzen sind. 
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7.2 Städtebauliches Konzept 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 beträgt 65.043 m². 
 
Die Art der baulichen Nutzung wird als Sondergebiete, die der Erholung dienen, wie folgt festgesetzt: 
 

7.2.1 Sondergebiete gemäß § 10 BauNVO 

7.2.1.1 Sondergebiet „Ferienhausgebiet“ (SOFerien) 

Die Flurstücke 202, 198 und Teil des 249 (alt 234) (Bereich der ehemaligen Seeperle) werden als 
SOFerien festgesetzt. 
 
Zugelassen werden: 

- Ferienhäuser 
- Ferienwohnungen 
- Gebäude und Räume für die Bewirtschaftung und Verwaltung des Ferienhausgebietes 

 
Nicht zugelassen werden: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend der Zulässigkeit des § 17 BauNVO mit der 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 festgesetzt. Gemäß § 17 BauNVO ist ein Überschreiten der GRZ i.S. § 
19 Abs. 4 BauNVO nicht zulässig. 
Festgesetzt wird die Zahl der Vollgeschosse II und die Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 8,0 m 
und die Oberkante (OK) für Nebengebäude von 3,0 m über Bezugspunkt. Als Bezugspunkt wird die 
OK Schacht = 83,81 m ü. NHN festgelegt. 
Festgesetzt wird die offene Bauweise. Die überbaubare Grundstücksfläche wird nach dem 
Bebauungskonzept mit einer Baugrenze bestimmt. Dabei soll das vorhandene Fledermausquartier 
und der Schutzbereich der vorhandenen Naturdenkmale außerhalb der überbaubaren 
Baugrundstücksfläche liegen. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ist ein Teil des Flurstückes 202, ein Teil des Flurstückes 
249 (alt 234) (Anlage des Campingplatzgebietes) nicht beplant. Im wirksamen Flächennutzungsplan 
ist diese Fläche als Sonderbaufläche Erholung dargestellt. Das Ferienhausgebiet wird auf einen Teil 
des Flurstückes 202 erstmals beplant. 
Die im Bebauungsplan von 2005 festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) 0,8 ist gemäß 
Rechtsgrundlage des § 17 BauNVO für Erholungsgebiete nicht zulässig. 

7.2.1.2 Sondergebiet Campingplatzgebiet 

Der an das SOFerien angrenzende Bereich des Flurstückes 249 (alt 234) wird mit Abgrenzungslinie 
als Campingplatz erstmalig beplant. Zugelassen werden Safari- und Tipizelte und dem Campingplatz 
zugeordnete Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO und zugeordnete Garagen und ihre Zufahrten i.S. § 12 
BauNVO. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Grundflächenzahl (GRZ) 0,2 gemäß § 17 BauNVO 
festgesetzt. 
Das Sondergebiet Campingplatzgebiet ist nicht Inhalt der rechtsverbindlichen Bebauungspläne. 
 

7.2.2 Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

7.2.2.1 Sonstiges Sondergebiet „Fremdenverkehr 1“ (SOFremd1) 

Die vollständig bebauten Flurstücke 99 und 241 sowie der Bereich des Flurstückes 249 (alt 234) 
(Standort Finnhütte) werden als SOFremd1 festgesetzt. Aufgrund der vorhandenen Überbauung der 
Flurstücke 99 und 241 wird diese Festsetzung getroffen. 
 
Zugelassen werden: 

- die der touristischen Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
dem Nutzungszweck dienenden Handwerksbetriebe, z. B. Friseur, Nagelstudio 

- Gebäude und Räume für freie Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen 
- Gebäude und Räume des Beherbergungsgewerbes (Safari- und Tipizelte) 
- Gebäude und Räume für Verwaltung und Bewirtschaftung des SOFremd 
- Betriebswohnungen i. S. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
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Nicht zugelassen werden: 
- Anlagen für die Kleintierhaltung gemäß § 14 BauNVO 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Abgrenzungslinien unterschiedlich festgesetzt. In den 
Flurstücken 99 und 241 mit der Grundflächenzahl (GRZ) 0,8 gemäß § 16 BauNVO und im Flurstück 
249 (alt 234) (Standort Finnhütte) mit der GRZ 0,4 gemäß § 16 BauNVO. Ein Überschreiten der GRZ 
i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO wird nicht zugelassen. 
In den Flurstücken 99 und 241 wird die abweichende Bauweise entsprechend der bestehenden 
Bebauung festgesetzt.  
Festgesetzt wird die Zahl der Vollgeschosse II und die Firsthöhe für Gebäude von 8,0 m über 
Bezugspunkt. Als Bezugspunkt wird die OK Schacht = 84,49 m ü. NHN festgelegt. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird nach der vorhandenen Bebauung mit einer Baugrenze 
bestimmt. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ist das SOFremd als SOFerienhausgebiet gemäß § 10 
BauNVO festgesetzt. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist eine Sonderbaufläche für Erholung 
dargestellt. 
Festgesetzt ist eine überbaubare Grundstücksfläche GRZ 0,8. Die Bauweise und Baugrenzen sind 
nicht festgesetzt. Für die Gebäudehöhe ist 12,0 m über Gelände festgesetzt. 

7.2.2.2 Sonstiges Sondergebiet „Fremdenverkehr 2a“ (SOFremd2a) 

Der Bereich am Rettungsturm (Flst. 249 (alt 234)) wird als SOFremd2a festgesetzt. 
 
Zugelassen werden: 

- Anlagen und Einrichtungen für gesundheitliche, kulturelle und sportliche Zwecke 
- Anlagen für Verwaltung und Bewirtschaftung des Erholungszentrums 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

 
Nicht zugelassen werden: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 gemäß § 16 BauNVO 
festgesetzt. Ein Überschreiten der GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO wird nicht zugelassen. Festgesetzt 
wird eine Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 7,0 m über Bezugspunkt. Als Bezugspunkt wird die 
OK Schacht = 83,60 m ü. NHN festgelegt. 
Festgelegt wird, dass Sport- und Spielanlagen, z.B. Wasserrutsche, bis 12,0 m hoch sein können. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird entsprechend der vorhandenen Bebauung mit einer 
Baugrenze bestimmt. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen sowie im wirksamen Flächennutzungsplan ist an dieser 
Stelle eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

7.2.2.3 Sonstiges Sondergebiet „Fremdenverkehr 2b“ (SOFremd2b, unterteilt in SOFremd2b-

1 und SOFremd2b-2) 

Die vorhandenen Flächen Volleyball, Skateranlage, Fußball, Minigolf, Schwimmcamp und Spielplatz 
des Flurstückes 249 (alt 234) werden als SOFremd2b festgesetzt. 
Mit Planzeichen 15.14 werden die zulässigen Nutzungen zugeordnet. 
 
Im SOFremd2b-1 werden zugelassen: 

- Anlagen und Einrichtungen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke in 
Form eines Mehrzweckgebäudes 

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften und 
nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des Erholungsgebietes dienen 

- Gebäude und Räume des Beherbergungsgewerbes (Safari- und Tipizelte) 
 
Im SOFremd2b-2 werden zugelassen: 

- Anlagen und Einrichtungen für Sport und Spiel 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften und 

nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des Erholungsgebietes dienen 
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- Gebäude und Räume des Beherbergungsgewerbes (Safari- und Tipizelte) 
 
Nicht zugelassen werden: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 gemäß § 16 BauNVO 
festgesetzt. Festgesetzt wird die Zahl der Vollgeschosse II für Hauptgebäude. Als Bezugspunkt wird 
die OK Schacht = 83,89 m ü. NHN festgelegt. Im SOFremd2b-1 wird ein Überschreiten der zulässigen 
GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO nicht zugelassen. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird entsprechend der vorhandenen baulichen Anlagen mit einer 
Baugrenze bestimmt. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ist das SOFremd2b als sonstiges Sondergebiet 
„Freizeit“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO und als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Festgesetzt ist im 
SOFreizeit eine überbaubare Grundstücksfläche von GRZ 0,3. Für die Gebäudehöhe gilt 12,0 m über 
Gelände. Festgesetzt ist pro 50 m² Bodenversiegelung einen Laubbaum (Hochstamm) oder 10 
Sträucher anzupflanzen sowie die Flächen zum Anpflanzen. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist diese Fläche als Sonderbaufläche für Erholung dargestellt. 

7.2.2.4 Sonstiges Sondergebiet „Fremdenverkehr 2c“ (SOFremd2c) 

Die vorhandenen Flächen Sanitärgebäude und Eisdiele des Flurstückes 249 (alt 234) werden als 
SOFremd2c festgesetzt. 
 
Zugelassen werden: 

- Anlagen und Einrichtungen für Sanitär und Verwaltung des Erholungszentrums 
- die der Versorgung des Erholungsgebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften und nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des 
Erholungsgebietes dienen 

 
Nicht zugelassen werden: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gemäß § 16 BauNVO 
und der Firsthöhe (FH) der baulichen Anlagen von 7,0 m über Bezugspunkt (§ 18 BauNVO) 
festgesetzt. Als Bezugspunkt wird die OK Schacht = 83,89 m ü. NHN festgelegt. Ein Überschreiten 
der GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO wird nicht zugelassen. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird entsprechend der vorhandenen Bebauung mit einer 
Baugrenze bestimmt. 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ist das SOFremd2c als öffentliche Grünfläche und 
Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist diese Fläche als Sonderbaufläche für Erholung dargestellt. 
 

7.3 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
Der befestigte Parkplatz neben dem Hörsteweg wird als öffentliche Verkehrsfläche mit 
Zweckbestimmung „Parkplatz“ festgesetzt. Die nördlich des Parkplatzes vorhandenen Fuß-
/Radwegflächen werden als öffentliche Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Fuß-/Radweg“ 
festgesetzt. 
Für die verkehrliche Erschließung der Sondergebiete SOFremd werden öffentliche 
Straßenverkehrsflächen von 5,50 m Breite festgesetzt. 
Diese Verkehrsflächenfestsetzungen waren in den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen Nr. 8 nicht 
getroffen.  
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind diese Flächen als öffentliche Parkplätze und als 
Sonderbaufläche für Erholung dargestellt. 
 

7.4 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze 
Festgesetzt werden unbefestigte Bedarfsstellplätze. 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen weichen die örtliche Lage und Größe von der 
Festsetzung ab. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind diese Flächen entsprechend dem rechtsverbindlichen Plan 
als öffentliche Grünflächen dargestellt. 
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7.5 Grünflächen 
Festgesetzt werden öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung: 

- Zweckbestimmung „Fest- und Liegewiese“ (östlich des SOFremd2a) 
Innerhalb der Fest- und Liegewiese werden Stadtmobiliar für Veranstaltungen sowie 
untergeordnete Anlagen i.S. § 14 BauNVO die dem Nutzungszweck entsprechen, zugelassen. 

- Zweckbestimmung „Liegewiese“ (Uferbereich) 
- Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ (Irrgarten) 

Innerhalb der Kinderspielplätze werden Spielgeräte, Klettergerüst u.a. sowie Einzäunung 
zugelassen. 

- Zweckbestimmung „Parkanlage“  
- Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ 
- Zweckbestimmung „Obstbaumwiese“  

 
In den verbindlichen Bebauungsplänen sind die Parkanlageflächen teils standortverschoben als 
Flächen zum Anpflanzen und für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. 
Die Kinderspielplatzflächen entsprechen weitestgehend den verbindlichen Bebauungsplänen. Eine 
Fest- und Liegewiese ist in den verbindlichen Plänen nicht ausgewiesen. 
Abstandsgrünflächen und die Obstbaumwiese sind in den verbindlichen Plänen nicht festgesetzt. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die Parkanlageflächen weitestgehend für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Natur und Landschaft dargestellt, welche zwischenzeitlich 
standortabweichend umgesetzt sind. 
 

7.6 Flächen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden 

Teile des Plangebietes liegen im Hochwasserrisikogebiet der Elbe. Im Hochwasserrisikogebiet sind im 
Hochwasserfall aller 200 Jahre Hochwasserstände von 83,70 m ü. NHN nicht auszuschließen.  
Nach § 78 Abs. 1 WHG hat der Bebauungsplan zu gewährleisten, dass im Hochwasserfall keine 
Lebens- oder Gesundheitsschäden für die sich dort aufhaltenden Menschen ergeben und nur 
unwesentliche Sachschäden auftreten können. 
In der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 werden für neue Gebäude, die dem Aufenthalt von 
Menschen dienen sowie für technische Anlagen Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser festgesetzt. 
Hierzu gehören: 

- Verwendung von wasserbeständigen Baustoffen in flutgefährdeten Bereichen 
- Ausführung Gründungssohle in Stahlbeton mit Verankerung 
- Verwendung hochwasserbeständige Fenster und Türen 
- Installation Heizungsanlage und elektrische Anlagen über den maßgeblichen 

Hochwasserpegel 
- Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
- Einbau Rückstauklappe / Absperrschieber an Hauseinführung der Medien 
- Sicherung von Gastanks gegen Auftrieb und Aufprall 
- Verzicht auf Heizöltanks 
- Höherlegen der Erdgeschossfußbodenhöhen über den maßgeblichen 

Hochwasserpegel 83,70 m ü. NHN 
- Planmäßige Flutung von nicht wasserempfindlichen Räumen 
- Vorhalten von Sandsäcken und Pumpen 

 
Aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Hochwassergefahr aller 200 Jahre, dem Abstand zur 
Elbe, keine Unterkellerungen der Gebäude und auch keine dauerhafte Wohnnutzung, ist davon 
auszugehen, dass mit den getroffenen Festsetzungen Lebens- und Gesundheitsschäden im 
Hochwasserfall nicht eintreten werden. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen sind keine Maßnahmen zur Vermeidung von 
Hochwasserschäden getroffen. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Risikogebiet nicht vermerkt.  
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7.7 Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

7.7.1 Fledermaus-Winterquartier 
Innerhalb des SOFerien1 befindet sich ein Fledermaus-Winterquartier, welches für den Abriss der 
Seeperle als Ausgleichsmaßnahme hergestellt wurde. Dieses vorhandene Fledermaus-Winterquartier 
wird mit der 3. Änderungsplanung erstmalig festgesetzt. 
Auch im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Fledermaus-Winterquartier nicht dargestellt.  
 

7.7.2 Begrenzung der Bodenversiegelung 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde dürfen im SOFremd2b-2 (Außensportanlage) und 
im Bedarfsstellplatz max. 25 % Bodenflächen anrechenbar versiegelt werden. 
 

7.7.3 Anlegen Obstbaumwiese 
Nach dem Konzept der Stadt soll u.a. der in den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ausgewiesene 
Bedarfsstellplatz als gebietsheimische Obstbaumwiese entwickelt werden. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist keine Obstbaumwiese dargestellt. 
 

7.8 Örtliche Bauvorschriften 
Einfriedungen sollen max. 1,3 m hoch als Maschendrahtzaun, Stabmattenzaun, Holzzaun oder 
Hecken zulässig sein. 
 

7.9 Nachrichtliche Übernahme 
Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen sind im Bebauungsplan 
nachrichtlich zu übernehmen. 

 
7.9.1 Landschaftsschutz 
Die Lage des Plangebietes im Landschaftsschutzgebiet „Kiebitzer Baggerteich“ wird im Plandokument 
nachrichtlich aufgenommen. 
 
In den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen und dem wirksamen Flächennutzungsplan wurde von 
einer Vereinbarkeit des Sonderbaugebietes „Erholungsgebiet Kiebitz“ mit dem Schutzzweck des 
Landschaftsschutzgebietes ausgegangen. 

 
7.9.2 Gewässerschutz 
Der Gewässerschutzstreifen des Kiebitzsees von 5,0 m und der Lapine (Gewässer II. Ordnung) von 
5,0 m wird erstmalig nachrichtlich im Plandokument aufgenommen. 
 

7.9.3 Naturdenkmalschutz 
Die unter Naturdenkmalschutz stehenden Gehölze werden erstmalig im Plandokument nachrichtlich 
aufgenommen. 

 
7.9.4 Hochwasserrisikogebiet 
Die Lage des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Elbe wird erstmalig im Plandokument 
nachrichtlich vermerkt. 
 

7.10 Flächen für die Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
(Energiefreileitung) und Flächen für Bergwerksfeld gemäß BbgBergG der 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 8  

Diese Flächen entfallen aufgrund der Stellungnahmen der zuständigen Träger öffentlicher Belange 
und Behörden. 

 

7.11 Hinweise 
 
7.11.1 Zulässige Immissionsrichtwerte 
Im Geltungsbereich der 3. Änderungsplanung gelten die Immissionsrichtwerte außen von 60 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts. Auf die Immissionsrichtwerte wird erstmalig hingewiesen. 
Ausgewiesen sind ein Ferienhausgebiet, ein Campingplatzgebiet und ein Gebiet für den 
Fremdenverkehr. 
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Nach der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) betragen die Immissionsrichtwerte außen: 
- für Ferienhausgebiete 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts 
- für Camping- und Fremdenverkehrsgebiete 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts 

Das Erholungsgebiet Kiebitz mit seinen zugelassenen Anlagen und Nutzungen dient der 
Freizeitgestaltung. Für Freizeitanlagen gilt die allgemeine Grundpflicht gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG. 
Danach sind schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden oder zu minimieren, soweit dies nach 
Stand der Technik möglich ist.  
Gesunde Wohnverhältnisse i. S. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind im Regelfall gewahrt, wenn die 
Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht überschritten werden. 
Das Erholungszentrum Kiebitz ist aus dem Bestand heraus als faktisches Mischgebiet mit den 
Immissionsrichtwerten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts anzusprechen, da eine entsprechende 
Geruchsbelastung vorliegt. 
Die zugelassenen Immissionsrichtwerte sind generell nicht geeignet die Nutzungen innerhalb des 
Plangebietes und angrenzend so zu stören, dass eine Verträglichkeit nicht gegeben wäre. 
Gegen das Rücksichtnahmegebot wird nicht verstoßen. 

 
7.11.2 Gehölzschutz 
Im Geltungsbereich der 3. Änderungsplanung befinden sich nach der Gehölzschutzverordnung des 
Landkreises Elbe-Elster (GehölzSchVO EE) geschützte Gehölze. Hier gelten die Bestimmungen der 
Anlage 2 der GehölzSchVO EE. Auf den Gehölzschutz wird erstmalig hingewiesen. 

 
7.11.3 Ursprungsplan / 1. Änderung 
Im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 werden die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen des Ursprungsplans in seiner Bekanntmachung vom 30.07.1999 und der 1. 
Änderungsplanung in der Bekanntmachung vom 27.05.2005 vollständig aufgehoben. 
 

7.11.4 Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz 
 
VASB1 – Wegebeleuchtung im Bereich SOFerien 
VASB2 – Bauzeitenregelung 
 
Auf die Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz wird erstmalig hingewiesen. 
 

7.11.5 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
 
A – Anlegen einer Hecke in der Gemarkung Falkenberg, Flur 13, Flurstücke 62/1 und 63/1 
 
Die Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Plangebietes wird erstmalig entsprechend der Eingriffs- und 
Ausgleichsplanung im Umweltbericht festgelegt. 
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8 Planungsinhalte und Festsetzungen 
 

8.1Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
8.1.1 Sondergebiet nach § 10 BauNVO 
Festgesetzt ist ein Sondergebiet, das der Erholung dient, unterteilt in: 
 
Sondergebiet „Ferienhausgebiet“ 
 
Zulässige Nutzungen sind: 

- Ferienhäuser, Ferienwohnungen 
- Gebäude und Räume für Verwaltung und Bewirtschaftung 

 
Nicht zulässig sind: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 (§ 16 BauNVO), der Zahl 
der Vollgeschosse II (§ 20 BauNVO) und der Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 8,0 m und der 
Oberkante (OK) für Nebengebäude von 3,0 m über dem Bezugspunkt (§ 18 BauNVO) festgesetzt. 
Als Bezugspunkt ist die mit BP1 gekennzeichnete Höhe OK Schacht = 83,81 m ü. NHN festgesetzt. 
 
Sondergebiet „Campingplatzgebiet“  
 
Zulässige Nutzungen sind: 

- dem Campingplatz zugeordnete Nebenanlagen i. S. § 14 BauNVO und Garagen mit ihren 
Zufahrten i. S. § 12 BauNVO 

- Safari- und Tipizelte 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 (§ 16 BauNVO) 
festgesetzt. 
 
 

8.1.2 Sonstiges Sondergebiet „Fremdenverkehr“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO  
 
Sondergebiet „Fremdenverkehr 1“ unterteilt in SOFremd1a und SOFremd1b 
 
Zulässige Nutzungen im SOFremd1a und SOFremd1b sind: 

- die der touristischen Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des Erholungszentrums dienen 

- Gebäude und Räume für freie Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen 
- Gebäude und Räume des Beherbergungsgewerbes (Safari- und Tipizelte u.a.) 
- Gebäude und Räume für Verwaltung und Bewirtschaftung des SOFremd 
- Wohnungen i. S. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 

 
Nicht zugelassen werden: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i. S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 im SOFremd1a und der 
GRZ 0,4 im SOFremd1b gemäß § 16 BauNVO festgesetzt. Festgesetzt ist die Zahl der Vollgeschosse 
II gemäß § 20 BauNVO und die Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 8,0 m und der Oberkante (OK) 
für Nebengebäude von 3,0 m über den Bezugspunkt (§ 18 BauNVO). Als Bezugspunkt ist die mit BP2 
gekennzeichnete Höhe OK Schacht = 84,49 m ü. NHN festgesetzt. Eine Überschreitung der 
zulässigen GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zugelassen. 
 
Sondergebiet „Fremdenverkehr 2a“ 
 
Zulässige Nutzungen sind: 

- Anlagen und Einrichtungen für gesundheitliche, kulturelle und sportliche Zwecke 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
- Anlagen für Verwaltung und Bewirtschaftung des Erholungszentrums 
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Nicht zulässig sind: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 gemäß § 16 BauNVO 
und der Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 7,0 m über dem Bezugspunkt (§ 18 BauNVO) 
festgesetzt. Als Bezugspunkt ist die mit BP3 gekennzeichnete Höhe OK Schacht = 83,60 m ü. NHN 
festgesetzt. 
Die festgesetzte Höhe gilt nicht für Sport- und Spielanlagen, z.B. Wasserrutsche. Diese können 
ausnahmsweise bis zu 12,0 m über den Bezugspunkt errichtet werden. 
Eine Überschreitung der zulässigen GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zugelassen. 
 
Sondergebiet „Fremdenverkehr 2b“ unterteilt in SOFremd2b-1 und SOFremd2b-2 
 
Zulässige Nutzungen im SOFremd2b-1 sind: 

- Mehrzweckgebäude für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke  
- die der Versorgung des Erholungszentrums dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften und nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des 
Erholungszentrums dienen 

- Gebäude und Räume der Beherbergung (Safari- und Tipizelte) 
 
Zulässige Nutzungen im SOFremd2b-2 sind: 

- Anlagen und Einrichtungen für Sport und Spiel 
- die der Versorgung des Erholungszentrums dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften und nicht störende Handwerksbetriebe, die dem Nutzungszweck des 
Erholungszentrums dienen 

- Gebäude und Räume der Beherbergung (Safari- und Tipizelte) 
 
 
Nicht zulässig sind: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 gemäß § 16 BauNVO, 
der Zahl der Vollgeschosse II gemäß § 20 BauNVO, der Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 8,0 m 
und der Oberkante (OK) für Nebengebäude von 3,0 m über dem Bezugspunkt (§ 18 BauNVO) 
festgesetzt. Als Bezugspunkt ist die mit BP4 gekennzeichnete Höhe OK Schacht = 83,89 m ü. NHN 
festgesetzt. Im SOFremd2b-1 ist ein Überschreiten der zulässigen GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO 
nicht zugelassen. 
 
Sondergebiet „Fremdenverkehr 2c“ 
 
Zulässige Nutzungen sind: 

- Anlagen und Einrichtungen für Sanitär und Verwaltung des Erholungszentrums  
- die der Versorgung des Erholungszentrums dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften  
 
Nicht zulässig sind: 

- Anlagen für die Kleintierhaltung i.S. § 14 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gemäß § 16 BauNVO 
und der Firsthöhe (FH) für Hauptgebäude von 7,0 m über dem Bezugspunkt (§ 18 BauNVO) 
festgesetzt. Als Bezugspunkt ist die mit BP4 gekennzeichnete Höhe OK Schacht = 83,89 m ü. NHN 
festgesetzt. Ein Überschreiten der zulässigen GRZ i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zugelassen. 
 

8.2Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
8.2.1 Bauweise 
Die Bauweise ist als offene (§ 22 Abs. 2 BauNVO) und als abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 
BauNVO) festgesetzt. In der abweichenden Bauweise können die Gebäude bis zu 50 m Länge an die 
seitlichen Grundstücksgrenzen gebaut werden. 
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8.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung der Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 
3 BauNVO bestimmt. 
  

8.3 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

8.3.1 öffentliche Straßenverkehrsfläche 
Festgesetzt ist ein öffentlicher Straßenraum mit Straßenbegrenzungslinie. Die Aufteilung des 
Straßenraumes ist nicht Inhalt der Festsetzung. 
 

8.3.2 öffentlicher Parkplatz 
Festgesetzt ist ein öffentlicher Parkplatz mit Begrenzungslinie. Die Aufteilung des Parkplatzraumes ist 
nicht Inhalt der Festsetzung. 
 

8.3.3 öffentlicher Geh-/Radweg 
Festgesetzt ist ein öffentlicher Geh-/Radweg mit Begrenzungslinie. Die Aufteilung des Geh-
/Radweges ist nicht Inhalt der Festsetzung.  
 

8.3.4  öffentliche Stellplätze  
Festgesetzt sind unbefestigte Pkw-Stellplatzflächen. 

 

8.4 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
8.4.1 Öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung 

- Zweckbestimmung „Irrgarten“ 
Zulässig sind Spielanlagen und Einzäunungen. 

- Zweckbestimmung „Fest- und Liegewiese“ 
Zulässig sind Stadtmobiliar und untergeordnete Anlagen entsprechend Nutzungszweck. 

- Zweckbestimmung „Liegewiese“ 
- Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
- Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ 

Zulässig ist Stadtmobiliar. 
- Zweckbestimmung „Obstbaumwiese“ 

 

8.5 Flächen und Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserschäden (§ 9 
Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit Planzeichen umgrenzten Risikofläche, sind für neue Gebäude, 
die dem Aufenthalt von Menschen dienen, sowie für technische Anlagen, Schutzmaßnahmen gegen 
Hochwasser zu treffen.  
Hierzu gehören: 

- Verwendung von wasserbeständigen Baustoffen in flutgefährdeten Bereichen 
- Ausführung Gründungssohle in Stahlbeton mit Verankerung 
- Verwendung hochwasserbeständige Fenster und Türen 
- Installation Heizungsanlage und elektrische Anlagen über den maßgeblichen 

Hochwasserpegel 
- Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
- Einbau Rückstauklappe / Absperrschieber an Hauseinführung der Medien 
- Sicherung von Gastanks gegen Auftrieb und Aufprall 
- Verzicht auf Heizöltanks 
- Höherlegen der Erdgeschossfußbodenhöhen über den maßgeblichen 

Hochwasserpegel 83,70 m ü. NHN 
- Planmäßige Flutung von nicht wasserempfindlichen Räumen 
- Vorhalten von Sandsäcken und Pumpen 
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8.6 Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Maßnahme 1 (M1) – Fledermaus-Winterquartier im SOFerien 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Planzeichen und M1 gekennzeichneten Fläche, ist das 
vorhandene Fledermaus-Winterquartier festgesetzt. 
 
Maßnahme 2 (M2) – Begrenzung Bodenversiegelung 
Im SOFremd2b-2 und in den Stellplatzflächen dürfen max. 25 % Bodenflächen anrechenbar 
vollversiegelt werden. 
 
Maßnahme 3 (M3) – Anlegen Obstbaumwiese 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Planzeichen und M3 gekennzeichneten Fläche, ist eine 
Obstbaumwiese anzulegen. Anzulegen ist eine Wiese durch Ansaat heimischer Wildkrautmischung. 
Im Raster von ca. 5 m sind regionaltypische Obstbäume (Apfel-, Birne-, Kirschbäume) der 
Pflanzqualität H 160 – 180 cm anzupflanzen. 
 
 

8.7 Örtliche Bauvorschriften (§ 87 BbgBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauNVO) 
8.7.1 Einfriedungen 
Einfriedungen sind als Maschendraht-, Stabmatten-, Holzzaun oder als Hecke zulässig. Zaunanlagen 
sind max. 1,3 m hoch zulässig. 
 

8.8 Nachrichtliche Übernahme 
 
8.8.1 Landschaftsschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Das Plangebiet liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Kiebitzer Baggerteich“. Hier gilt 
§ 26 BNatSchG. 
 

8.8.2 Gewässerschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Im Plangebiet liegen die mit Planzeichen gekennzeichneten Gewässerschutzstreifen des Kiebitzer 
Sees und der Lapine von 5,0 m Breite (Gewässer II. Ordnung). Hier gilt § 38 Abs. 4 WHG. 
 

8.8.3 Naturdenkmalschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Im Plangebiet befinden sich die mit Planzeichen gekennzeichneten geschützten Bäume einschließlich 
Schutzbereiche. Hier gilt § 1 Abs. 3 der ND-VO. 
 

8.8.4 Hochwasserrisikogebiet (§ 9 Abs. 6a BauGB) 
In der Abbildung 4 ist das Plangebiet in den Hochwasserrisikoflächen der Elbe nachrichtlich 
dargestellt. Hier gilt § 78 Abs. 1 Pkt. 1 WHG. 
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Abbildung 4: Lage des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Elbe 

Quelle: https://apw.brandenburg.de/ (ohne Maßstab) 
 

8.9 Hinweise 
8.9.1 Zulässige Immissionsrichtwerte 
Im Geltungsbereich der 3. Änderungsplanung gelten die Immissionsrichtwerte außen von 60 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts. 

 
8.9.2 Gehölzschutz 
Im Geltungsbereich der 3. Änderungsplanung befinden sich nach der Gehölzschutzverordnung des 
Landkreises Elbe-Elster (GehölzSchVO EE) geschützte Gehölze. Hier gelten die Bestimmungen der 
Anlage 2 der GehölzSchVO EE. 

 
8.9.3 Ursprungsplan / 1. Änderung 
Im Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 werden die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen des Ursprungsplans in seiner Bekanntmachung vom 30.07.1999 und der 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 in seiner Bekanntmachung von 27.05.2005 vollständig 
aufgehoben. 
 

8.9.4  Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz 
 
VASB1 – Wegebeleuchtung im Bereich SOFerien 
Die Wegebeleuchtung entlang des SOFerien ist abgewandt vom Fledermausquartier (M1) zu 
installieren. 
 
VASB2 – Bauzeitenregelung 
Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar zu 
beginnen, um eine Ansiedlung von brütenden Vogelarten in potenziellen Störungsbereichen zu 
unterbinden. 
 
 
 
 

https://apw.brandenburg.de/
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8.9.5 Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Plangebietes 

 
A – Anlegen Hecken 
In der Gemarkung Falkenberg, Flur 13, Flurstücksteile 62/1 und 63/1 gemäß Umweltbericht Kap. 7.3. 
 
Abbildung 5: Lage der Ausgleichsmaßnahme A außerhalb des Plangebietes 

 
Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ (ohne Maßstab) 
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ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke Bad Liebenwerda 
Begründung 

25 

 

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 
3. Entwurf Juni 2025 

9 Maßnahmen zur Verwirklichung 
 

9.1 Straßenverkehr 
Das Plangebiet ist über die öffentlichen Straßen „Kiebitzer Weg“ und „Hörsteweg“ erschlossen. 
 
Baulastträger ist   Stadt Falkenberg/Elster 
     Markt 3 
     04895 Falkenberg/Elster 
 

9.2 Energieversorgung 
Das Plangebiet ist erschlossen. 
 
Rechtsträger ist    MITNETZ Strom mbH 
     Servicecenter Falkenberg 
     Mühlberger Straße 2-4 
     04895 Falkenberg 
 
Die vom Rechtsträger übergebenen Leitungsbestandspläne wurden in die Begründung als Anlage 1 
aufgenommen. 
 

9.3 Gasversorgung 
Zuständig ist     SpreeGas GmbH Cottbus 
     vertreten durch 

 NBB Netzgesellschaft B-B mbH & Co. KG 
 Regionalcenter Süd 
 Nordparkstraße 30 
 03044 Cottbus 
 

Anlagen des Versorgungsträgers werden nicht berührt. 
 

9.4 Trink-/ Abwasser  
Das Plangebiet ist erschlossen.  
 
Zuständig ist    Herzberger Wasser- und Abwasserverband (HWAZ) 
     Osterodaer Straße 4 
     04916 Herzberg/Elster 
 
Der vom Rechtsträger übergebene Leitungsbestandsplan wurde in die Begründung als Anlage 2 
aufgenommen. 
 
Hinweise: 
Das Bebauungsplangebiet ist trink- und abwassertechnisch erschlossen, d.h. dass die 
Anschlussmöglichkeiten für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung an der Gebietsgrenze 
anliegen. 
Einzelne Objekte im Bebauungsplangebiet sind auch direkt angeschlossen. (Eisdiele, Gaststätte, 
Grundstück Seeperle, Promenadenweg 1) 
Auf den Flurstücken 249, 120 und 63/1 sind die Leitungen dinglich gesichert. 
Weitere zusätzliche Erschließungsmaßnahmen sind durch die Stadt Falkenberg bzw. dem jeweiligen 
Investor zu organisieren. 
Im Bedarfsfall sind Abstimmungen mit dem HWAZ zu führen. 
 

9.5 Telekommunikationsversorgung 
Zuständig ist    Deutsche Telekom  

Technik GmbH 
 PF 10 04 33 
 03004 Cottbus 
 

Hinweis: 
Das Bebauungsplangebiet ist erschlossen. Ein Bedarf an Telekommunikationsanschluss ist unter 
folgender Adresse anzumelden. 
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Kontakt zur Bauherrenberatung: 
Kostenlose Hotline: 0800 33 01903 
Montag – Freitag von 08:00 Uhr – 20:00 Uhr, Samstag von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Online: https://www.telekom.de/hilfe/bauherren 

 

9.6 Abfallbeseitigung 
Zuständig ist     Abfallentsorgungsverband „Schwarze Elster“  

 Hüttenstraße 1c 
 01979 Lauchhammer 

 
Es gilt die gültige Abfallentsorgungssatzung.  
 
Hinweise: 
Das Entsorgungsunternehmen weist darauf hin, dass die Informationen der DGUV Information 214-
033, insbesondere die Abschnitte Anforderungen an die Gestaltung von Straßen, Wendeanlagen und 
Rückwärtsfahren, sowie die DGUV Regel 114-601 zu beachten sind, da das Abholen bzw. Entleeren 
der Behälter gefahrlos erfolgen muss. Sollten Sammelplätze zur Abfallentsorgung errichtet werden, 
sind die o.g. Hinweise ebenfalls zu beachten. 
 

9.7 Niederschlagswasserentsorgung  
Der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser ist im § 54 Abs. 4 BbgWG geregelt. Geplant ist 
eine Vor-Ort-Versickerung. 
 

9.8 Löschwasser 
Zuständig ist    Stadt Falkenberg/Elster 
     Markt 3 
     04895 Falkenberg/Elster. 
 
Für das Plangebiet ist flächendeckend ein Löschwasservorrat von 48 m³/h für einen Zeitraum von 
zwei Stunden zur Verfügung stehen. Die benötigten Löschwasserentnahmestellen dürfen nicht weiter 
als 300 m von einem Objekt entfernt sein (in Schlauchlänge gemessen). Für die jeweiligen 
Bauvorhaben bedarf es zur gesicherten Löschwasserversorgung einen Nachweis im 
Bauantragsverfahren. 
Zu beachten ist, dass Verkehrsflächen, welche für die Feuerwehr notwendig sind (§ 5 Abs. 1 BbgBO), 
zur Verfügung stehen. 
 

10 Hinweise der Behörden und sonstiger TÖB 
 

10.1 Kampfmittel (Landkreis Elbe-Elster, Kreisentwicklung) 
Das Plangebiet befindet sich in keinem als kampfmittelbelastet eingestuftem Gebiet. 
 

10.2 Öffentliche Verkehrsflächen (Landkreis Elbe-Elster, Straßenverkehrsamt) 
Ist eine Müllentsorgung an den jeweiligen Grundstücken nicht möglich, ist eine Aufstellfläche für die 
Mülltonnen vorzusehen, die für die Entsorgungsfahrzeuge erreichbar ist. 
Entsprechend der RASt 06 müssen an Knotenpunkten, Rad-/ Gehwegüberfahrten für wartepflichtige 
Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger Mindestsichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von 
ständigen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs 
freigehalten werden. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der 
Sichtfelder möglich. Sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen 
wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch 
nicht verdecken. 
Sofern die künftige Nutzung der Straße beschränkt werden soll bzw. die Ausweisung der sonstigen 
Verkehrsflächen zu regeln ist, erfolgt dies über Beschilderung nach STVO. Ein formloser Antrag dazu 
ist an das Straßenverkehrsamt des Landkreises Elbe-Elster zu stellen. 
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11 Flächenbilanz* 
 
Innerhalb des Plangebietes werden folgende Flächen festgesetzt: 
 

Bezeichnung Fläche in m² 

Sondergebiet (SO) 
   davon SOCamp  1.100 m² 
   davon SOFerien  4.044 m² 

5.144 

Sonstiges Sondergebiet (SO) 
   davon SOFremd1a   3.999 m² 
   davon SOFremd1b   924 m² 
   davon SOFremd2a   2.562 m² 
   davon SOFremd2b   7.641 m² 
   davon SOFremd2c   3.287 m² 

18.413 

öffentliche Verkehrsflächen 
   davon Straßenverkehr  1.217 m² 
   davon Geh-/Radweg     1.822 m² 
   davon Parkplatz            4.775 m² 
   davon unbefestigter Parkplatz   6.590 m² 

14.404 

öffentliche Grünflächen  
    davon zum Erhalt     18.436 m² 
    davon mit Zweckbestimmung „Spiel-, Fest-      
    und Liegewiese“       3.625 m² 
    davon Obstbaumwiese 5.021 m² 

27.082 

Plangebiet gesamt 65.043 

 
 
  
* Die Flächen wurden grafisch ermittelt. 
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